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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99030002058001

Leistungsbezeichnung I Bürgerbeteiligung

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 4 - Land: Regelung

Quellredaktion Schleswig-Holstein

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Wahl, Demokratie

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Bürgerengagement (030)

Verrichtungskennung Durchführung (058)

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund Engagement und Beteiligung (1100100)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am
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Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage

Teaser Bürgerbeteiligung ist die aktive Mitwirkung von
Bürger/innen an politischen Entscheidungen und/oder
Planungsprozessen.

Volltext Die Möglichkeiten der Mitwirkung durch Bürger/innen
ergeben sich aus Art. 20 Abs. 2 und Art. 28 Abs. 1
Grundgesetz. Demnach gilt für die Bundesrepublik
Deutschland das Prinzip der repräsentativen
Demokratie. Die Willensbildung erfolgt in erster Linie
durch gewählte Vertreter/innen und nicht direkt durch
das Volk.

Jede Bürgerin und jeder Bürger hat umfassende
Möglichkeiten, in ihrer/seiner Gemeinde oder in
ihrem/seinem Kreis aktiv mitzuwirken. Dazu gehört die
Wahl der Gemeinde- oder Stadtvertretung und in
Kreisen auch die des Kreistags. Auch hauptamtliche
Bürgermeister/innen werden direkt gewählt.

Daneben bieten die Gemeinde- und die Kreisordnung
auch noch weitere Wege zur Mitgestaltung an:

• Bürgerbegehren und Bürgerentscheide,
• Einwohnerversammlungen, -fragestunden und
-anträge,
• Beiräte.

Auch Kinder und Jugendliche haben die Chance zur
Mitwirkung.

Ferner existieren über verschiedene Anhörungs-,
Einwendungs-, und Beschwerderechte weitere
Elemente der Bürgermitwirkung. Auf staatlicher Ebene
können die Bürger/innen zudem ihr Petitionsrecht
(eine Petition ist zum Beispiel eine Anregung oder
Beschwerde) gegenüber dem Petitionsausschuss des
Landtages ausüben.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen
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Kosten

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

Hinweise Weitere Informationen zu Bürgerrechten erfahren Sie
auf den Internetseiten des Ministeriums für Inneres
und Bundesangelegenheiten des Landes
Schleswig-Holstein (MIB).
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung
/themen/inneres-sicherheit-verwaltung/kommunales/K
ommunalrecht/_documents/buergerrechte.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung
/themen/inneres-sicherheit-verwaltung/kommunales/K
ommunalrecht/_documents/buergerrechte.html

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt An die Gemeinde-, Amts-, Stadt- oder Kreisverwaltung.

Mit Ihren Petitionen wenden Sie sich bitte an den
Petitionsausschuss des Schleswig-Holsteinischen
Landtages.

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Citizen participation, Bürgerbeteiligung
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